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VERORDNUNG

Wasserleitungsordnung  der  Gemeinde  Reith  bei  Kitzbühel

Der  Gemeinderat  der Gemeinde  Reith  bei

2025  aufgrund  der Eimächtigung  des § 18

LGBl.  Nr. 36/2001,  zuletzt  geändert  durch

verordnet:

Kitzbühel  liat  mit  Beschluss  vom  03. März

Abs.  l der Tiroler  Gemeindeordnung  2001,

das Gesetz  LGB1.  Nr. 104/2023,  wie  folgt

§l

Betriebszweck

Die  Gemeindewasserversorgungsan1age  dient  der Versorgung  aller  Grundstücke  des

Gemeindegebietes  im  erschließbaren  Bereich  der  Anlage  mit  Trink-,  Nutz-  und

Löscliwasser.

§2

Anschluss-  und  Benützungszwang

Für  alle im erschließbaren  Bereich  der Wasserversorgungsanlage  gelegenen  bebauten

Grundsfücke  der  Gemeinde  Reith  bei  Kitzbüliel  besteht  Anschluss-  und

Benützungszwang.  Der  erschließbare  Bereich  ist  das  Gebiet,  das  nicht  mehr  als

150  m vom  Ortsnetz  (Verteilernetz)  der Gemeindewasserversorgungsanlage  entfernt  ist.

Außerhalb  des erschließbaren  Bereiches  kann  die Gemeinde  einen  Anschluss  an die

Wasserversorgungsanlage  privatrechtlich  vereinbaren.

Die  Gemeinde  kann  jedoch  Grundsfücken  inneföalb  des erschließbaren  Bereiches  der

Wasserversorgungsanlage  den Anscliluss  verweigem,  wenn  die  Zweckwidmung  der

Giundstücke  eine  überinäßige  Beanspruchung  der Gemeinde-wasserversorgungsan1age

erwarten  lässt.
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§3

Anmeldung  zum  Wasserbezug

(1) Gnmdstückseigentümer,  für die  Anschkisspfliclit  besteht, sind verpflichtet,  den

Wasserbezug  schriftlicli  anzumelden.  GrundsfückseigentLimer,  für die AnscMusspflicht

nicht  besteht,  köruien  einen  schriftlichen  Antrag  auf  Anschfüss  an die Wasserleifüng

einbringen.  Grundsfückseigentümer,  die  bis  zur  Verlaritbaning  dieser

Wasserleitungsordnung  einen  Anscliluss  erhalten  oder  Wassergebümen  laufend  entrichtet

haben,  gelten  arich  weiterhin  als anschluss-  und  wasserbezugspflichtig.

(2) Weder  bei der Anmeldung  noch im Laufe  der Belieferung  können  seitens  der

Wasserbezieher  hinsichtlich  einer  besonderen  Beschaffenheit  des Wassers,  die über  die

gesetzlich  geregelten  Parameter  für Trinkwasser  hinausgeht,  oder  hinsichtlich  eines

gewünscliten  Wasserdrucks  Anspiiicl':ie  geltend  gemacht  werden.

§4

Trennstelle  (Ubergabestelle)

Die  Trennstelle  ist  eine  gedachte  Schnittlinie  zwisclien  der  öffentlichen

WasserversorgungsanIage  und  der  privaten  Wasserleihuig  des Hausanschlusses.

a) Anschluss  an einen  Wartungsschacht  der öffentlichen  Wasserversorgungs-an1age:

Als  Trennstelle  gilt  der  jeweilige  Schachtarisgang.

b) Nur  sofern  ein Wartungsscliacht  nicht  vorhanden  ist, erfolgt  ein Direktanscliluss

an die  öffentliche  Wasserversorgungsanlage  (Blindanscl'iluss  /  Abzweiger  /

Anbohrlcupplung):  Die  Trennstelle  liegt  unmittelbar  an der

GemeindewasserIeitung.

§5

Wasseranschluss  und  Anschlussleitung

(1) Die Gemeinde  oder ein hiezu  befugtes  und konzessioniertes  Unternehmen  (unter

Aufsicht  und  Absprache  mit  der  Gemeinde)  stellt  auf  Rechnung  des

Grundstückseigentü'iners  den  Anschluss  an die  Gemeindewasser1eifüng  und  die

Absperrvorriclitung  her. Fiir  jedes Gebäude  ist mir  eine Anschlussleifüng  vorzusehen.

Die  Anschlussleitung  ab der Trennstelle  bleibt  im Eigenfüm  des Anschlusswerbers.  Die

Dimension  der Anschlussleitung  und die Art  der zu verwendenden  Werkstoffe  werden

von  der  Gemeinde  festgelegt.  Die  Aaisführung  der  Anschlussleitung  ab der

Abspetmorrichfüng  hat  der  Gnindsfückseigentiimer  durch  einen  befugten

Gewerbetreibenden  nach  voföeriger  Anzeige  bei der Gemeinde  auf  eigene  Rechnung  zu

veranlassen.  Die Instandhaltung  der Anschlussleifüng  ab der Trennstelle  obliegt  dem

Gtaundstückseigentiimer.
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(2)  Die  Anbringung  von  Hinweisschildern  für  Armafüren,  Hydranten  rind  dergleiclien  auf

Anlagen,  Zäunen  und  Objekten  des Grundstückseigentümers  ist von  diesem  unentgeltlich

zu gestatten.

(3) Die  Benützung  der Ansclilussleitung  als Scbutzerder  für  elektrische  Anlagen  und

Geräte  ist  unzulässig.

(4) Die  Gemeinde  ist berechtigt,  jeden  Grundstückseigentümer  die Angaben  über  die

Gtundstücksnummer,  Dafüm  der  Herstellung  des Ansclilusses,  sowie  eine  Einmaßskizze

anfertigen  zu lassen.  In dieser  Einmaßskizze  ist die Lage  der Anschfüssleitung,  die

Nennweite,  der  Werkstoff  der  Anschlussleitung,  die  Art  der  Abzweigung  (z.B.

Anbohrung),  die Abspernorrichtungen  ui'id  die Verlegetiefe  festzuhalten.  Diese  Angaben

sind  unverzüglich  nach  Erstellung  des Harisanschlusses  dem  Gemeindeamt  vorzulegen.

(5)  Bei  Anschlussleifüngen,  die  in  gemeinde-  oder  landeseigenen  asplialtierten

Grundsfücken  liegen,  erfolgt  die  Wiederherstellung  der  Asphaltdecke  durch  die

Gemeinde  auf  Kosten  des Anschlusswerbers.

%6
Löschwasserversorgung

(l)  Die  an das öffentliche  Versorgungsnetz  angeschlossenen  Hydranten  dienen  in erster

Linie  Feuerlöschzwecken  und  dürfen  nur  von  geschulten  Personen  bedient  werden.  Die

Wasserentnahme  aus Hydranten  zu anderen  Zwecken  als in Punkt  l (z.B.:  Bewässerung

von  Ginanlagen,  Reinigen  von  Fahrzeugen  oder  Geräten,  Besprengen  zur

Starföminderung  udgl.)  ist  generell  verboten.

(2)  Begründete  Ausnahmen  von  dieser  Bestimrming  bedürfen  einer  vorlierigen

zivilrechtlichen  Vereinbarung  mit  der  Gemeinde.

§7

Wasserlieferung

(l)  Die  Wasserlieferung  erfolgt  gnindsätzlicli  ohne  Beschränkung.  Nach  Hariseintritt  ist

die  Wasserleifüng  mit  einem  Absperrhahn  zu  versehen.  Alle  Ausläufe  sind mit

Sperrhähnen  zu  versehen.  Wasserverschwendungen  sind zu  vermeiden.  Offentliche

Brunnen  werden  nach  Bedarf  und  Wasservorrat  beliefert.

(2)  Bei  einem  Wechsel  im  Eigenfüm  an  einem  an  die  Versorgungsleifüng

angesclilossenen  Grundsfück  hat der bisherige  Eigenfümer  den Wasserbezrig  bei der

Gemeinde  abzumelden  und  der  neue  den  Wasserbezug  anzumelden.

(3)  Die  Gemeinde  wird  Betriebseinscmänkungen  oder  eine  Einstellung  der

Wasserlieferung  infolge  Wasseiinangels,  Betriebsstörung  oder  betriebsnotwendiger

Arbeiten  nacli  Möglicbkeit  vofüer  bekannt  geben.  In diesen'i  Zusamrnerföang  steht  den

Wasserabnehmen'i  ein  Schadenersatz  nicht  zu.
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§8

Wasserzähler

(1)  Der  Wasserverbrauch  der  einzelnen  Objekte  wird  durch  Wasserzähler  festgestellt.  Fiir

jedes  Grundsfück  ist ein Wasserzäliler  vorgesehen.  Die  Gemeinde  kann  für  bestimmte

Objekte  Subzähler  zulassen.

(2) Die  Wasserzähler  werden  auf  Kosten  der Gemeinde  angeschafft,  eingebaut  und

erhalten  rind  verbleiben  im  Eigenfüm  der  Gemeinde.

(3)  Die  Höhe  der  Zählergebühr  riclitet  sich  nach  der  Wasserleifüngsgebührenverordnung.

(4)  Der  Gtaundsfückseigenfümer  hat für  den Einbari  des Wasserzählers  einen  geeigneten

Platz  kostenlos  zur  Verfügung  zu  stellen.  Der  Wasserzähler  ist  vom

Grundstückseigentiimer  gegen  Beschädigungen,  Verschmutzung,  Frost  und  andere

schädliclie  Einwirkungen  zu schützen.  Die  Entfernung  von  Plomben  ist verboten.  Jede

Beschädigung  von  Plomben  ist  der  Gemeinde  unverzüglicli  mitzuteilen.

Der  Wasserzähler  rmiss  jederzeit  ohne Schwierigkeiten  abgelesen  und ausgewechselt

werden  können.  Ist der Zutritt  oder  die Ablesung  nicht  möglich,  kann  die Gemeinde

einen  geschätzten  Verbrauch  bis  zur  Beendigung  der  Behinderung  durcli  den

Gtundstückseigentümer  annehmen.

(5)  Falls  vom  Grundstückseigenfüii'ier  die  Messgenauigkeit  des  Wasserzählers

angezweifelt  wird,  kann  dieser  Wasserzäliler  über  Antrag  einer  Naclieichung  zugefül'irt

werden.  Ergibt  die Naclieichung,  dass die Messgenariigkeit  innerhalb  der im  Maß-  und

Eichgesetz  festgelegten  Fehlergrenze  liegt,  so trägt  die dadurch  entstandenen  Kosten  der

Grundstückseigentümer,  im  Ubrigen  die  Gemeinde.

§9

Zutrittsrecht  und  Auskunftspflicht

(1)  Der  Grundstückseigentümer  ist  verpflichtet,  alle  für  die  Feststelfüng  des

Wassei-verbrauclies,  die Errechnung  der Gebühren  und  die Uberprüfung  des Zustandes

der  Anschlussleitung  sowie  der  Wasserzäliler  erforderlichen  Auskünfte  zu erteilen.

(2)  Die  von  der  Gemeinde  mit  der  Betreuung  der öffentlichen  Wasserversorgungsanlage

beauftragte  Person  (Installateur,  Gemeindebediensteter)  ist befugt,  nacli  Ausweisung  und

vorheriger  Anmeldung  - arißer  bei Gef'ahr  im Verzug  - alle Gnindstücke,  in denen

Leifüngen  verlegt  sind,  zu betreten.  Sie ist  insbesondere  berechtigt,  Absperrvori-ichfüngen

zu betätigen  und  die  Betriebsffihigkeit  sämtlicher  Anlagen  zu überprüfen.

§ 10

Gebühren

Für  den  Anschluss  eines  Grundstückes  an die Gemeindewasserversorgungsan1age  und  für

den  laufenden  Wasserbezug  sowie  für  die  Beniitzung  der Wasserzähler  erhebt  die
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Gemeinde  Gebümen.  Ait,  Fälligkeit  und  Höhe  der  Gebühren  regelt  die

Wasserleitungsgebührenverordnung.

§ Il

Berechtigte  und  Verpflichtete

Die  in  dieser  Verordnung  festgelegten  Rechte  und  Pflichten  gelten  für  alle

Giundsfückseigenfümer.  Die  Miteigentümer  haften  zur  ungeteilten  Hand.

§ 12

Strafbestimmungen

Verstöße  gegen  diese  Verordnung  gelten  als Verwalfüngsübeitretung,  die gemäß  § 18
Abs.  2 der  Tiroler  Gemeindeordnung  2001  vom  Bürgermeister  mit  einer  Geldstrafe  bis  Zll

2.000,  -  Euro  bestraft  werden  können.

§ 13

Inkrafttreten

Diese  Verordnung  tritt  mit  dem  Ablauf  des Tages  des Anschlages  an der  Amtstafel  der

Gemeinde  in Kraft.  Gleichzeitig  tritt  die  bisher  geltende  Wasserleifüngsordnung  vom  16.

November  2015  außer  Kraft.

Gemeinde  Reitli  bei  Kitzbühel,  am 3.3.2025 Für  den Gemeinderat:

Der  Bürgeimeister

Stefan  Jöchl

Dieses  Dokument  wurde  von Stefan  Jöchl  elektronisch  gefertigt  und  amtssigniert.

Informationen  zur  Prüfung  finden  Sie unter:  www.reith.eu/amtssignatur

Kundmachungsvermerk:

Angeschlagen  am:

Abzunfömen  am:

24.3.2025

8.4.2025

Verinerk  aufsichtsbehördliche  Zurkenntnisnahme:

Zur Kenntnis genommen am As. oq 1r,;45"

Zahl (; - 16tA'* / /l / 3-"1 - u2r
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